
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/1/23 6Ob666/79
(6Ob667/79)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1980

Norm

ABGB §1175 A1

Rechtssatz

Der Umstand, daß von den Mitgliedern einer Jagdgesellschaft die gemeinsame Ausübung der Jagd im Sinne einer

Teilung der daraus 9ießenden Rechte und P9ichten geregelt würde, kann für das Vorliegen einer Gesellschaft

bürgerlichen Rechtes sprechen.
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